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Verordnungen zur
AHV abgeändert
Vaduz. – Die Regierung hat beschlos-
sen, dass die AHV-Vermögensanlage-
Verordnung sowie die Verordnungen
zum Gesetz über die AHV als auch
zum Gesetz über Ergänzungsleistun-
gen zur AHV und zur IV abgeändert
werden. Dies hat sich im Zuge der Um-
setzung von Corporate Governance
als notwendig herausgestellt. (ikr)


